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1. Einleitung 

 

Die seit dem Jahr 2004 durchgeführten Immissionsmessungen a n hoch belasteten 

Straßenabschnitten in Stuttgart zeigen, dass für die Lu ftschadstoffe Feinstaub (PM10) 

und Stickstoffdioxid (NO2) nach wie vor Immissionsgrenzwerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit überschritten werden. Seit Januar 2010 gelten zudem ver-

schärfte Immissionsgrenzwerte für den Schadstoff NO 2. Deshalb ist der Luftreinhalte- 

und Aktionsplan für die Landeshauptstadt Stuttgart aus d em Jahr 2005 [1] mit weiter-

gehenden Aktionsplanmaßnahmen fortzuschreiben. Dies ergi bt sich auch aus dem 

Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 14.08.2009 [2]. 

 

Hauptverursacher der überhöhten Schadstoffbelastungen ist  der Straßenverkehr. Dies 

zeigen die Ursachenanalysen der Landesanstalt für Umwelt , Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg (LUBW). Daher sind primär stra ßenverkehrliche Maß-

nahmen zu ergreifen (§ 47 Abs. 4 S. 1 BImSchG [3]). 

 

Die Maßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit der  Landeshauptstadt Stutt-

gart erarbeitet. Die Begutachtung der Maßnahmen erfo lgte durch den Lehrstuhl für 

Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik der Universität St uttgart und das Ingenieur-

büro Lohmeyer, Karlsruhe. Die Gutachten sind Bestandtei l des Plans (beigefügt als 

Anlage). Ebenso Bestandteil des Plans sind die von der LUBW erstellten Grundlagen-

bände, die für jedes Kalenderjahr u.a. die Ergebnisse der Spotmessungen und die 

Ursachenanalysen beinhalten. Die Grundlagenbände sind a uf der Homepage des  

Regierungspräsidiums unter www.rp-stuttgart.de, Thema Luftreinhaltung, eingestellt. 

 

Der Planentwurf wurde der Öffentlichkeit im Dezember 2009 vorgestellt. Die einge-

gangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet und bei der Planfertigstellung berück-

sichtigt. Für den Schurwaldübergang von Reichenbach/Fils nach Schorndorf (L1151) 

und das Gebiet Remseck, Waiblingen, Fellbach wurden ergä nzend Feinjustierungen 

des Verkehrsmodells zur Ermittlung der Auswirkungen des Lkw-Durchfahrtsverbots 

vorgenommen. Bei der Verkehrsmodellierung hat der Lehrstuhl für Verkehrsplanung 

und Verkehrsleittechnik der Universität Stuttgart aktuell e Verkehrszählwerte, die u.a. 

vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis mitgeteilt wurden, berücksichtigt. 
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2. Kurzübersicht der weitergehenden Aktionsplanmaß-
nahmen 

 

M 1 Ganzjähriges Lkw-Durchfahrtsverbot (ab 3,5 t; Lieferve rkehr frei) im Stadtgebiet 

Stuttgart - erweitert um die Stadtgebiete Gerlingen, Korntal, Ostfildern und das 

Gebiet bis zur B313 im Osten - ab dem 01.03.2010. Ausgenommen ist in Stutt-

gart die B10 mit den Abzweigen B14 Richtung Waiblingen und B27/B27a Rich-

tung Kornwestheim. 

 

M 2 Ganzjährige Fahrverbote in der Umweltzone Stuttgart , zeitlich gestuft je nach 

Schadstoffausstoß der Kraftfahrzeuge. 

 Stufe 1: ganzjähriges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge der Schad stoffgruppe 1 

nach der Kennzeichnungsverordnung ab 01.03.2008, d.h. Kraftfahrzeuge mit 

roter, gelber und grüner Plakette frei (Maßnahme ist umgesetzt). 

 Stufe 2: ganzjähriges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge der Schad stoffgruppen 1 

und 2 nach der Kennzeichnungsverordnung ab 01.07.2010, d.h. Kraftfahrzeuge 

mit gelber und grüner Plakette frei. 

 Stufe 3: ganzjähriges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge der Schad stoffgruppen 1, 2 

und 3 nach der Kennzeichnungsverordnung ab 01.01.2012, d.h. Kraftfahrzeuge 

mit grüner Plakette frei. 

 

M 3 Aufbringen des PM10-Bindemittels Calcium-Magnesium-Acetat (CMA) im Win-

terhalbjahr (01. Oktober bis 31. März) auf der B14 im  Bereich des Neckartors. 

 

M 4 Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B14 zwischen Heilmannst raße und 

Schwanenplatztunnel von derzeit 60 km/h auf künftig 50  km/h und damit  

 Geschwindigkeitsbeschränkung auf einheitlich 50 km/h auf de r gesamten B14 

zwischen Marienplatz und Schwanenplatztunnel ab dem 01.03.2010. 

 

Folgende Maßnahme wird derzeit noch untersucht und kann  deshalb nicht verbindlich 

in die jetzige Fortschreibung des Aktionsplans Stuttgart aufgenommen werden (Be-

schreibung siehe Kapitel 5): 

 

M 5 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h auf Hauptverkehrsstr aßen im 

Stadtgebiet Stuttgart. 
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3. Beschreibung der weitergehenden Aktionsplanmaß-
nahmen 

 

M 1 Ganzjähriges Lkw-Durchfahrtsverbot (ab 3,5 t; Lieferve rkehr frei) im Stadtgebiet 

Stuttgart - erweitert um die Stadtgebiete Gerlingen, Korntal, Ostfildern und das 

Gebiet bis zur B313 im Osten - ab dem 01.03.2010. Ausgenommen ist in Stutt-

gart die B10 mit den Abzweigen B14 Richtung Waiblingen und B27/B27a Rich-

tung Kornwestheim. 

 

Ein Lkw emittiert im Mittel etwa 10mal mehr Schadstoffe (PM10 und NOx) als ein Pkw. 

Daher trägt der Schwerverkehr trotz geringer Verkehrsan teile relevant zu den hohen 

Schadstoffbelastungen an Hauptverkehrsstraßen bei. Mit de r Maßnahme M 1 soll das 

Stadtgebiet Stuttgart vom Lkw-Durchgangsverkehr entlastet werden. Insgesamt ver-

kehren werktäglich ca. 60.000 Lkw über 3,5 t im Stadtgeb iet Stuttgart (Quell-, Ziel-, 

Binnen- und Durchfahrtsverkehr). Etwa 3.100 Lkw durchfahren das Stadtgebiet. Damit 

sind etwa 5% aller Lkw-Fahrten vom Lkw-Durchfahrtsverbot betroffen. 

 

Die Maßnahme M 1 wird zum 01.03.2010  umgesetzt. Die Maßnahme ist unbefristet. 

Das Fahrverbot gilt für alle Lkw mit einem zulässigen G esamtgewicht über 3,5 t. Aus-

genommen vom Fahrverbot ist der gewerbliche und der private Lieferverkehr. Nicht 

betroffen sind also Lkw, die innerhalb des Plangebiets eine Lieferadresse anfahren 

oder ihren Sitz im Plangebiet haben. 

 

Vom Durchfahrtsverbot ausgenommen ist in Stuttgart die B10 mit den Abzweigen B14 

Richtung Waiblingen und B27/B27a Richtung Kornwestheim. Ansonsten hätten sich 

unzumutbare Verlagerungseffekte in die Nachbarkommunen ergeben. Aus demselben 

Grund musste das Plangebiet nach Osten erweitert werden. Es umfasst neben dem 

Stadtgebiet Stuttgart zusätzlich das Stadtgebiet Ostfil dern und das Gebiet bis zur 

B313 zwischen dem Kreuz Wendlingen (A8) und dem Dreieck Plochingen (B10). Im 

Westen wurden noch Gerlingen und Korntal ins Plangebiet aufgenommen. 

 

Abbildung 1 zeigt das Plangebiet. Im Wesentlichen soll der Lkw-Durchgangsverkehr 

auf der A81 im Westen, der A8 im Süden, der B313 im Osten und der B10 im Norden 

(Ring Stuttgart) geführt werden. 
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Abbildung 1: Plangebiet Lkw-Durchfahrtsverbot: Stadtgebiet Stuttgart, erweitert um Gerlingen, Korntal, Ostfildern und das 
  Gebiet bis zur B313; Grafik: Lehrstuhl für Verkehrsplan ung und Verkehrsleittechnik 
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Der Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik der Universität Stuttgart 

hat die Lkw-Verkehrsverlagerungen mit dem Netzmodell der Region Stuttgart, Nach-

fragedaten aus dem Wirtschaftsverkehrsmodell der Region Stuttgart (erstellt von der 

Fa. PTV AG, Karlsruhe) und Lkw-Zähldaten aus den Jahren  2005 und 2006 ermittelt. 

Die Lkw, die bisher das Stadtgebiet Stuttgart durchfahren haben, werden auf andere 

Routen verlagert. Dies betrifft vor allem den Verkehr in Nord-Süd-Richtung und umge-

kehrt, also Lkw-Fahrten auf der B14 und der B27. 

 

Zunächst wurde - wie beim zeitlich befristeten Lkw-Durchf ahrtsverbot zwischen dem 

01.01.2006 und dem 29.02.2008 - als Plangebiet nur das Stadtgebiet Stuttgart be-

trachtet (Szenario 1a im Gutachten). Bei der Verkehrsumlegung errechnete der Lehr-

stuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik jedoch un zumutbare Lkw-Zuwäch-

se in der Ortsdurchfahrt von Ostfildern-Nellingen, so dass in einem zweiten Schritt das 

Plangebiet um das Stadtgebiet Ostfildern erweitert wurde (Szenario 1b+). Bei dieser 

Variante wäre jedoch die Ostumfahrung Nellingen/Berkhe imer Steige (L1192) als Um-

fahrungsstrecke des Plangebiets deutlich stärker belastet wor den. Dieser Lkw-Mehr-

verkehr hätte die Leistungsfähigkeit der Ostumfahrung Ne llingen/Berkheimer Steige 

stark beeinträchtigt. Schon bei der derzeitigen Verkehrsst ärke sind die Knotenpunkte 

überlastet und sollen deshalb ausgebaut werden. Deshalb wurde das Plangebiet bis 

zur 4-spurig ausgebauten B313 im Osten ausgedehnt (Szenario 1c+). 

 

Der Zusatz �+� bei den Szenarien 1b und 1c bedeutet, dass hier bereits der neue A8-

Autobahnhalbanschluss Esslingen-West, der zur Zeit gebaut wird und Mitte 2010 fer-

tiggestellt wird, berücksichtigt wurde. 

 

Abbildung  2 zeigt die täglichen Verkehrsstärken (Pkw und  Lkw) im Ausgangszustand 

ohne Lkw-Durchfahrtsverbot (Szenario 0). Die ˜nderung der Lkw-Verkehrsstärken im 

Szenario 1c+ gegenüber Szenario 0 sind in Abbildung 3  dargestellt. 

 

Die täglichen Lkw-Fahrten auf den Hauptverkehrsstraßen i m Plangebiet gehen deut-

lich zurück. Die größten Entlastungen ergeben sich auf de r B14 in der Stuttgarter In-

nenstadt. In der Hauptstätter Straße verkehren täglich etwa 1.000 Lkw weniger, am 

Neckartor sogar ca. 1.500 Lkw weniger. In der Hohenheimer Straße nehmen die Lkw-

Fahrten um ca. 550 pro Tag ab. 
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Abbildung 2: Verkehrsstärken Pkw und Lkw (Kfz/24 h) im Sz. 0 (Ausgangszustand ohne Lkw-Durchfahrtsverbot) 
  Grafik: Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik 


